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Änderung im Nachweisgesetz – was Sie wissen müssen 

Rundschreiben VIII/2022 

Firmen-Nr.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

regelmäßig informieren wir Sie über relevante gesetzliche Änderungen und die 

praktische Umsetzung für Ihre betriebliche Altersversorgung über den BVV. 

Heute möchten wir Sie auf Änderungen des Nachweisgesetzes in Bezug auf Ihre 

Mitgliedschaft im BVV hinweisen und eventuellen Handlungsbedarf aufzeigen. 

 

Der Bundestag hat am 23.06.2022 das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 

über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen 

Union im Bereich des Zivilrechts“ beschlossen. Die Änderungen betreffen insbe-

sondere das Nachweisgesetz. Dabei geht es vor allem um folgende Themenkom-

plexe: 

 
• Umfangreiche Erweiterung der arbeitgeberseitigen Nachweispflichten 

• Verkürzung der Fristen für die Nachweiserbringung 

• Sanktionen bei Verstoß gegen Nachweispflichten 

Bei allen im Nachweisgesetz aufgeführten Nachweispflichten handelt es sich um 

Arbeitgeberpflichten. Als Sanktionen sind Bußgelder bis zu 2.000 Euro je Verstoß 

vorgesehen.  

 

Daher möchten wir Sie im Folgenden gerne auf die Auswirkungen auf die betrieb-

liche Altersversorgung beim BVV hinweisen. 
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Grundsatz: 

Wenn ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung über 

einen Versorgungsträger zusagt, muss der Nachweis über Name und Anschrift 

des Versorgungsträgers geführt werden. Die Nachweispflicht entfällt, wenn der 

Versorgungsträger zu dieser Information verpflichtet ist. Direktversicherungen, 

Pensionskassen und Pensionsfonds sind aufsichtsrechtlich verpflichtet, diese In-

formationen mitzuteilen.  

 

Was bedeutet das für Sie konkret? 

 
1. In Bezug auf die BVV Unterstützungskasse:  

Es besteht nach unserer Einschätzung die Pflicht des Arbeitgebers, einen Nach-

weis in Bezug auf Name und Anschrift der Unterstützungskasse zu führen – dies 

kann beispielsweise im Arbeitsvertrag geschehen. Die Angabe kann auch durch 

einen qualifizierten Verweis auf einschlägige Tarifverträge oder Betriebsverein-

barungen ersetzt werden. Das bedeutet, dass auf die für den betreffenden Be-

reich einschlägige Kollektivvereinbarung konkret zu verweisen ist, auch wenn 

eine Nennung der konkreten Bestimmung nicht erforderlich ist.  

 

Wir bitten Sie zu prüfen, wie Sie den gesetzlichen Anforderungen nachkom-

men können und gegebenenfalls die entsprechenden Anpassungen vorzu-

nehmen.  

 

Die dafür notwendige Firmierung und die Anschrift der BVV Unterstützungskasse 

lautet: 

 

BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. 

Kurfürstendamm 111-113 

10711 Berlin 

 
2. In Bezug auf die BVV Pensionskasse: 

Der oben dargestellte Sachverhalt bedeutet, dass bei Durchführung der Alters-

versorgung über die BVV Pensionskasse keine Nachweispflicht besteht. Es ist 

diesbezüglich nichts von Ihnen zu veranlassen. 

 

Wann treten die Änderungen in Kraft? 

Die notwendigen Anpassungen gelten für Arbeitsverhältnisse, die ab dem 

01.08.2022 beginnen. Arbeitgeber sind auch dazu verpflichtet, Arbeitnehmern, 

mit denen bereits vor dem 01.08.2022 ein Arbeitsverhältnis bestanden hat, die 

Nachweise je nach Art der Angaben innerhalb von sieben Tagen oder einem Mo-

nat nach Zugang der entsprechenden Aufforderung auszuhändigen.  
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Alle Nachweise müssen schriftlich erfolgen. Auch eine Portallösung genügt inso-

weit nicht dem Schriftformerfordernis. Der Nachweis kann im Arbeitsvertrag erfol-

gen.  

 

Die Änderungen treten am 01.08.2022 in Kraft − sofern die Verkündung spätes-

tens am 31.07.2022 erfolgt, bei späterer Verkündung am Tag nach der Verkün-

dung. 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
Ihr BVV 

  
 

 

 

 

 

 

ppa. Buchwald i. A. Höfer 
 


